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Pollen fliegt kilometerweit und lässt sich nicht so einfach einschränken. Bild: Hanna Kovács  



 

 
 

 

1. Einleitung – Stand der politischen 

Debatte  

 
Deregulierung – Koexistenz erneut 

im Fokus  Spätestens bis Ende Juni 
2026 will der Bundesrat dem Parlament 
einen Vorschlag zur Regulierung gen-
technisch veränderter (GV -) Pflanzen 
unterbreiten, die keine artfremden 
Gensequenzen enthalten. Er will damit – 
wie vom Parlament verlangt – die Vo-
raussetzung en schaffen, diese Art von 
GV-Pflanzen aus dem geltenden Morato-
rium herauszunehmen und dadurch ih-
ren Anbau hierzulande zu ermöglichen. 
Kommt das Vorhaben durch, wird das 
nicht nur das Ende der Gentechnikfrei-
heit d er Schweizer Landwirtschaft be-
deuten, sondern auch den Beginn eines 
Nebeneinanders von landwirtschaftli-
chen Produktionsformen mit und ohne 
Gentechp flanzen . Damit steht die dring-
liche Frage im Raum, wie Landwirt:in-
nen, die hierzulande weiterhin ohne 
Gentechnik produzieren wollen, ihre Fel-
der und Produkte vor GVO -Einträgen zu 
schützen könnten.  

Die Koexistenz von Landwirtschaftsfor-
men mit und ohne GV -Pflanzen war be-
reits in den 2000er Jahren ein grosses 
Thema. Damals ging es noch um die alte 
Gentechnik: Agrarkonzerne planten her-
bizidtolerante und/oder insektenresis-
tente GV -Sorten von Raps, Mais, Soja 
und Zuckerrübe in Europa auf die Felder 
zu bringen. Ihre Anbauanträge lösten ei-
nerseits eine Reihe von Forschungspro-
jekten aus, die das mögliche Ausmass 
von GVO -Einträgen in die gentechnik-
freie Produktion untersuchten. Anderer-
seits bewirkten sie, dass  Behörden an-
gefangen haben Koexistenzvorschriften 
auszuarbeiten. Doch mit dem, seit 2005 
geltenden Anbaumoratorium blieb der 
Anbau von GV -Sorten und damit auch 
die Koexistenz in der Schweiz vorerst 
aus. In der EU zogen die Konzerne ihre 
Anbauanträge freiwi llig zurück, 

nachdem die Politik über Jahren hinweg 
ein de facto Genehmigungsmoratorium 
praktizierte. Nur in Spanien und Portu-
gal sind die Felder heute nicht gänzlich 
gentechnikfrei – auf einigen Hektaren 
wächst dort MON810 -Mais, die einzige 
in der EU für den Anbau genehmigte GV -
Pflanze.  

Mit der geplanten Deregulierung von 
cisgenen Gentechpflanzen und solche 
aus neuer Gentechnik rückt die Koexis-
tenz jetzt zurück in die politische De-
batte. Das Parlament wird entscheiden 
müssen, ob das Moratorium für die neu-
artigen GV -Pflanzen bereits aufgeh oben 
werden soll. Zudem wird es auch disku-
tieren müssen, wie Bäuerinnen und Bau-
ern, die ohne Gentechnik produzieren 
möchten, nach Ende des Moratoriums 
vor GVO -Einträgen geschützt werden 
sollen.  

Déjà -vu: Probleme und Herausfor-

derungen  Als der Anbau von GV -Pflan-
zen in der Schweiz in den Nullerjahren 
bevorstand, bezweifelte eine Mehrheit 
der Akteur:innen, dass dieser Schutz 
gelingen kann. Sie sprach sich gegen ei-
nen Anbau aus, weil sie die Koexistenz 
in der kleinräumigen Landwirtschaft fü r 
konfliktreich und kaum realisierbar 
hielt. Die Daten und Argumente, die sie 
damals vorbrachten, haben seither 
kaum an Aktualität verloren. Der vorlie-
gende Bericht will diese Daten und Ar-
gumente zurück in die Debatt e bringen 
und daran erinnern, welche Probleme 
und Herausforderungen ein Nebenei-
nander von landwirtschaftlichen Pro-
duktionsformen mit und ohne Gentech-
pflanzen mit sich brächte.  

  



 

 

2. Was ist Koexistenz?  

«Als Koexistenz  wird der gleichzeitige An-
bau von GV -Pflanzen und konventionel-
len Pflanzen unter Bedingungen bezeich-
net, welche eine Beeinträchtigung der 
GVO -freien Produktion und der Wahlfrei-
heit verhindern» – so definiert der Bun-
desrat die Koexistenz ( UVEK 2023 ). Damit 
macht er deutlich: Das Nebeneinander 
von landwirtschaftlichen Produktionsme-
thoden mit und ohne G entechp flanzen 
wird in der Schweiz nicht sich selbst 
überlassen.  

Statt eines «Laissez -faire» ist das Ne-
beneinander hierzulande bewusst zu 
gestalten und zu steuern. Das Ziel ist 
klar: Die Rahmenbedingungen so zu 
setzen, dass gentechnikfreie Produk-
tion und Wahlfreiheit durch den Anbau 
von GV -Pflanzen nicht beeinträchtigt 
werden.  

Dementsprechend sind auch die Aspekte 
zu präzisieren, die für die Ausgestaltung 
der Koexistenz entscheidend sind: die 
möglichen Pfade, über die es in der 
Landwirtschaft zu GVO -Einträgen (Konta-
mination/Verunreinigung) kommen 
kann; die Massnahmen, mit denen sich 
solche Einträge vermeiden lassen; sowie 
weitere Faktoren wie die Biologie der 
Pflanzen, die Struktur der Agrarland-
schaft oder die Anzahl der Felder mit GV -
Pflanzen, die die Wirksamkeit der 

Massnahmen beeinflussen. Diese As-
pekte werden im Folgenden kur z darge-
stellt.  
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2 .1 Eintragspfade – Wie kommt es 

zu GV -Verunreinigungen?   

Der landwirtschaftliche Produktions-
prozess beginnt mit der Saatbettvorbe-
reitung und dem Ausbringen des Saat - 
oder Pflanzguts und endet mit dem 
Verkauf des Ernteguts. Während dieses 
Prozesses gibt es mehrere Pfade, die 
bei einem Anbau von GV -Pflanzen zu 
GVO -Einträgen (Verunreinigung/Konta-
mination) in der GVO -freien Produkti-
onskette führen können ( Tabelle 1 ). 
Diese Pfade sind bei der Gestaltung der 
Koexistenz diese Pfade zu beachten.  

Den Eintragspfaden liegen biologi-
sche oder technische Ursachen zu 
Grunde. Die biologischen Ursachen 
sind die Verwendung von GVO -verun-
reinigtem Saatgut, der GV -Durchwuchs 
aus Vorkulturen und die Befruchtung 
mit Pollen von GV -Pflanzen. Die techni-
schen Ursachen sind Vermischungen in 
gemeinsam genutzten Saat - und Ernte-
maschinen, das  Ausbringen von GV -Sa-
men via Erntenebenprodukte wie Stroh 
und Dünger sowie Vermischungen bei 
Transport, Lagerung und Verarbeitung 
der Erntegüter.  

 

 

Abbildung 1 zeigt die GVO -Eintragspfade entlang der landwirtschaftlichen 
Produktionskette.  

 

 

 

 

 

  



 

Tabelle 1: Eintragspfade, die in der landwirtschaftlichen Produktion zu GVO -Verunreini-
gungen führen können (nach Sanvido et al. 2005 ). 

 

 



 

2.2 Koexistenz – ein Nebeneinander, 

das Massnahmen braucht  

Damit  aus dem blossen Nebeneinander 

von Produktionsformen mit und ohne 

Gentechp flanzen eine Koexistenz wird, in 

der die GVO -freie Produktion nicht be-

einträchtigt wird, sind Massnahmen ge-

gen unerwünschte GVO -Einträge notwen-

dig. Für jeden Eintragspfad braucht es 

spezifische Massnahmen  (Tabelle 2. ) 
Gegen GVO -Einträge via Durchwuchs 
(das Auskeimen vom liegengebliebenen 
Saatgut im Folgejahr) helfen zum Bei-
spiel Pausen bis zum nächsten Anbau 
derselben Kultur. Auch die Wahl geeig-
neter Fruchtfolgen, die den Durchwuchs 
minimieren oder seine Bekämpfung er-
leichtern, wirken gegen diese Einträge. 
Gegen Vermischungen in gemeinsam 
genutzten Maschinen helfen wiederum 
sorgfältige Reinigungen oder auch die 
zeitlich getrennte Nutzung bzw. Reihen-
folge der Nutzung (erst die Bio -, dann 
der Gentechbetriebe). Besonders wi ch-
tig ist bei vielen Kulturarten die  Einhal-
tung von Isolationsabständen  zwischen 
GVO - und Nicht -GVO -Feldern. Diese 
Massnahme schützt massgeblich 
vor Auskreuzungen, ist jedoch in der 
Praxis oft schwer umzusetzen.  

Da einige der Massnahmen Fachwis-
sen erfordern, braucht es  für eine 
funktionierende Koexistenz schliesslich 
auch eine  gezielte Schulung der Land-
wirt:innen, die GV -Pflanzen anbauen.  
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Tabelle 2: Mögliche Massnahmen zur Vermeidung von GVO -Verunreinigun-
gen in GVO -freien Produkte

Nach Angaben in Vogel et al. (2008) und Sanvido et al. (2005)

 

 

 

 

 

 



 

2.2.1 Clustern als Koexistenzmass-
nahme   
Eine besondere Koexistenzmassnahme 
ist das Zusammenlegen von Feldern 
mit gleichen Bewirtschaftungsweisen  
(Clustern). Dieses Clustern der Felder 
kann das Ausmass von GVO -Vermi-
schungen verringern. Damit kann die 
Koexistenz insbesondere in Regionen, in 
denen die räumliche Isolation durch Ab-
stände zwischen den Feldern schwierig 
zu gestalten ist, erleichtert werd en ( Dob-
belaere  et al. 2012, Furtan et al. 2007, Mes-

séan et al. 2006, Pascher & Dolezel 2005 ). 
Die Bildung von solchen «Produktionsin-
seln» – also von GVO -freien bzw. GVO -
Anbaugebieten – ist aufwendig und ver-
langt viel Kooperation der Bäuerinnen 
und Bauern. Doch insgesamt dürften die 
Koexistenzkosten durch das Clustern 
der Felder sinken ( Dobbelaere  et al. 2012, 

Demont & Devos 2008 ). 

In Portugal, wo GV -Mais angebaut wird, 
ist das Clustern Teil des staatlichen 
Koexistenzkonzepts. 2024 lagen 43 
Prozent der Felder mit GV -Mais in Zonas 
de Produção de Variedades Genetica-
mente Modificadas (DGAV 2025 ). 

 

2.3 Faktoren, die das Gelingen der 

Koexistenz beeinflussen  

2.3.1 Biologie der Pflanzen  
Die biologischen Eigenschaften der 
einzelnen Kulturarten prägen die Ge-
staltung der Koexistenz stark. Aus-
kreuzungsrate, Durchwuchspotenzial, 
Samenpersistenz im Boden, Verwilde-
rungsneigung oder Ernteprodukt vari-
ieren je nach Art und beeinflussen ent-
scheidend, ob und in welchem Ausmass 
es bei den einzelnen Eintragspfaden zu 

GVO -Vermischungen kommt. Für die 
Gestaltung der Koexistenz ist deshalb 
für jede Kulturpflanze separat ein Set 
an notwendigen Massnahmen festzu-
legen.  

Je nach biologischen Eigenschaften un-
terscheiden sich die einzelnen Pflanzen-
arten auch im Aufwand, den es für ein 
Gelingen der Koexistenz braucht ( Ta-
belle 3 ). So steigt zum Beispiel der Auf-
wand für das Reinigen von Maschinen, 
je kleiner die Samen sind. Wie lange 
und in welchem Umfang Durchwuchs-
kontrollen notwendig sind, hängt wiede-
rum von der Überlebensdauer der Sa-
men im Boden ab. Besonders ausge-
prägt sind di e Unterschiede, wenn es 
um die Vermeidung von Auskreuzungen 
geht. Je höher hier die Distanz zwischen  
den Feldern sein muss, desto mehr Auf-
wand ist für das Einhalten und Organi-
sieren der notwendigen Abstände not-
wendig. Selbstbefruchter wie Soja und 
Gerste sind deshalb eher Koexistenzfä-
hig als Fremdbefruchter wie Klee, Rog-
gen oder Luzerne.  
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Tabelle 3: Befruchtungs - und Bestäubungsart, Risiko für GVO -Vermischun-
gen via Auskreuzungen und via Durchwuchs sowie  der entsprechende  Auf-
wand für die Koexistenz bei ausgewählten Pflanzenarten. 

*Bei Kartoffeln spielen Auskreuzungen kaum eine Rolle, da das Ernteprodukt 
– die Knollen – nicht das Resultat der Befruchtung ist.  Nach Angaben in Vogel 
et al. (2008), Bigler et al. (2008)
 

2.3.2 Struktur der Agrarlandschaft  
Das Risiko  von unerwünschten Einträ-
gen von GV -Pollen und -Samen in die 
gentechnfreie Produktio n, hängt auch 
von der Struktur der Agrarlandschaft 
ab. Feldgrösse und Betriebsanzahl in 
einer Region beeinflussen  somit we-
sentlich, ob und in welchen Ausmass 
Auskreuzungen und Vermischungen  
durch gemeinsam genutzte Maschinen 
und Sammelstellen zu unerwünschten 
Kontaminationen führen  (Vogel et al. 

2008 ). Die Landschaftsstruktur be-
stimmt zudem ob, der ausreichend 
Raum zur Verfügung steht, um notwen-
dige Abstände zwischen Feldern mit und 
ohne GV -Pflanzen einhalten zu können 
(Sanvido et al. 2005, Schlatter & Oehen 

2004 ). 

 

 

 

 

Eine Faustformel für das Gelingen der 
Koexistenz: Je weniger Höfe in einer 
Region wirtschaften und je grösser 
ihre Felder sind, desto eher lässt sich 
eine Trennung von GVO - und Nicht -
GVO -Anbau umsetzen. Mit ihrer klein-
räumigen  Agrarstruktur steht die 
Schweiz daher vor einer besonderen 
Herausforderung bei der Umsetzung 
der Koexistenz (siehe Kasten).  

  



 

Schweiz – zu kleinräumig für Koexistenz  

Eine Studie des Forschungsinstituts für bio-
logischen Landbau (FiBL) aus dem Jahr 2004 
zeigt, dass Koexistenz in der kleinräumigen 
Landwirtschaft der Schweiz nur mit enor-
mem Aufwand zu realisieren ist und für Ge-
meinden eine neuartige ökonomische und 
soziale  Herausforderung darstellt, die viel 
Kommunikations - und Vermittlungsarbeit 
verlangt ( Schlatter & Oehen 2004 ). Besonders 
der Koordinationsaufwand für Bauern und 
Bäuerinnen wäre riesig: Mit bis zu 22 Nach-
barbetrieben müssten sie Absprachen tref-
fen, wenn sie  Vorkehrungen gegen GV -Ein-
träge treffen wollten. Besonders bei GV -
Pflanzen mit hohem Ausbreitungspotenzial 
sei eine Koexistenz kaum möglich – so die 
Studie. Sie fordert deshalb, bei Raps, Mais, 
Klee, Gräsern, Roggen, Luzerne und Sonnen-
blume auf den Anbau v on GV -Sorten zu ver-
zichten.  

Die schwierige Umsetzung der Koexistenz in 
kleinräumigen Agrarlandschaften ist denn 
auch einer der Gründe, weshalb die Kantone 
Genf¹, Tessin² und Freiburg³ den Anbau von 
GV-Pflanzen in ihren Hoheitsgebieten verbo-
ten haben. Für den Kanton Bern wiederum 
war die Kleinräumigkeit Grund, 2016 in der 
Standesinitiative 16.303 ⁴ die Verl ängerung 
des Moratoriums zu fordern. Er schrieb 
dazu: «Ein Nebeneinander von herk ömmli-
chen Kulturen und gentechnisch ver änder-
ten Pflanzen ist ein praxisferner, kostenin-
tensiver Vorschlag – sowohl für den Kanton 
Bern als auch für die kleinräumige Schweiz».  

¹ Art. 6a Loi sur la promotion de l’agriculture; 
https://slgeneve.ch/le-
gis/data/RSG/rsg _m2_05.htm  

² Art 1. Co. 3 Legge sull’agricoltura; 
https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/in-
dex.php/raccoltaleggi/legge/num/467  

³ Art. 3 Bst. a Landwirtschaftsgesetz; 
https://bdlf.fr.ch/app/de/texts _of_law/910.1  

⁴ https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/su-
che -curia -vista/geschaeft?AffairId=20160303  

 

2.3.3 Anzahl Felder mit GV -Sorten  
Die Höhe des Anteils von GV -Sorten ei-
ner bestimmten Kulturart in einer Re-
gion beeinflusst , wie stark es zu GVO -
Vermischungen kommen kann. Eine 
weitere Faustformel für das Gelingen 
der Koexistenz: Je weniger GV -Sorten 

von einer Kulturart angebaut werden, 
desto geringer das Risiko für uner-
wünschte GV -Einträge und desto ein-
facher ist die Umsetzung der Koexis-
tenz.  

Da die Koexistenz mit steigender GV -
Adoptionsrate schwieriger wird, kann es 
vor allem bei Kulturarten mit hohem 
Ausbreitungspotenzial notwendig wer-
den, mit Massnahmen darauf zu reagie-
ren – etwa mit einer Erhöhung der Si-
cherheitsabstände oder einem Verzicht  
auf gemeinsame Maschinennutzung. 
Möglich ist auch, die Adoptionsrate re-
gional oder auch national durch eine 
Obergrenze zu beschränken ( Vogel et al. 

2008 ). 
 
2.4 Koexistenz – ein Nebeneinander, 

das konkretere Ziele braucht  

Das Nebeneinander von Anbauformen 
mit und ohne G entechpflan zen ist so zu 
gestalten, dass Beeinträchtigungen der 
GVO -freien Produktion und der Wahlfrei-
heit ausbleiben. So formuliert der Bun-
desrat das Ziel der Koexistenz ( UVEK 

2023 ). Doch was genau ist damit ge-
meint? Eine perfekte Koexistenz, in 
der GVO - und GVO -freie Produktions-
ketten vollständig getrennt sind, ist in 
der Realität nicht möglich.  Wenn es 
aber in der Praxis unweigerlich zu GVO -
Verunreinigungen kommt, stellt sich die 
Frage, was die «Beeinträchtigungen» 
sind, die es zu verhindern gilt? Sind es 
Einkommensei nbussen, die Bäuerinnen 
und Bauern erleiden, weil sie ihre Ware 
nicht mehr zu höheren Preisen als «Bio» 
oder «GVO -frei» verkaufen können? Ist 
die Höhe der Einbussen entscheidend, 
die Zahl der jährlichen Fälle oder die An-
zahl der betroffenen Landwirt :innen? 
Oder sind gar nicht einzelne finanzielle 
Einbussen zu verhindern, sondern eher 
Bedingungen, in denen Bio - und GVO -
freie Höfe ihre Betriebsform aufgeben 
müssen, weil sie nicht mehr so wirt-
schaften können, wie sie möchten. Und 

https://www.google.com/search?q=https://slgeneve.ch/legis/data/RSG/rsg
https://www.google.com/search?q=https://slgeneve.ch/legis/data/RSG/rsg
https://www.google.com/search?q=https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccoltaleggi/legge/num/467
https://www.google.com/search?q=https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccoltaleggi/legge/num/467
https://www.google.com/search?q=https://bdlf.fr.ch/app/de/texts
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160303
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160303


 

was sind «Beeinträchtigungen» der 
Wahlfreiheit? Ist allein zu verhindern, 
dass bestimmte Produkte nur noch in 
GVO -Qualität erhältlich sind? Oder ist 
die Wahlfreiheit etwa auch dann beein-
trächtigt, wenn das Nebeneinander un-
weigerlich dazu führt, dass kennze ich-
nungspflichtige Ware ungekennzeichnet 
in die Regale kommt? Die Antworten auf 
diese Fragen beeinflussen die Gestal-
tung der Koexistenz wesentlich. Der 
Bund steht also in der Pflicht, nach-
vollziehbar zu konkretisieren, welche 
Beeinträchtigungen genau zu ve rhin-
dern sind.  

Auch die Höchstwerte an GVO -Verun-
reinigungen müssen konkretisiert wer-
den, die noch als akzeptabel zu wer-
ten sind. Oft werden hier die 0,9 Pro-
zent als Mass genommen: Das ist der 
Schwellenwert für die GVO -Kennzeich-
nung von Lebens - und Futtermitteln. 
Doch für landwirtschaftliche Produkte 
ist dieser Schwellenwert zu hoch. Einer 
der Gründe ist, dass es nicht nur in der 
landwirtschaftlichen Produktionskette, 
sondern auch in der nachgelagerten Le-
bens - und Futtermittelherstellung viele 
Stellen gibt, an denen GVO -Vermischun-
gen möglich sind. Um am Ende der Ket-
ten die 0,9 Prozent einhalten zu können, 
müssen die vorgelagerten Bereiche tie-
fere GVO -Gehalte erreichen.  

Ein weiterer Grund, weshalb die 0,9 Pro-
zent nicht das Mass sein können, ist die 
Unsicherheit beim Messen des GVO -Ge-
halts. Sie führt dazu, dass Marktteilneh-
mende von ihren Lieferanten in der Re-
gel tiefere GVO -Gehalte verlangen als 
sie selbst einhalten wolle n oder müssen 
(siehe Kasten ). 

Der Schwellenwert von 0,9 Prozent 
kann zudem auch in den Fällen nicht als 
Mass dienen, in denen Betriebe nach 
Richtlinien produzieren, die tiefere GVO -
Grenzwerte verlangen.  
 

 

Faktor Messunsicherheit  
Wer im Landwirtschafts - und Lebensmittel-
bereich sicher gehen will, dass er keine Wa-
ren ohne GVO -Kennzeichnung weiterver-
kauft, die eigentlich als GVO zu kennzeich-
nen wären, wird bei seinen GVO -Kontrollen 
in der Regel einen Sicherheitsabstand zur 
0,9 Prozent -Kennzeichnungsschwelle einhal-
ten. Der Grund ist die inhärente Messunsi-
cherheit der Polymerasekettenreaktion 
(PCR) . 
Die PCR ist heute das Standardverfahren, 
um GVO nachzuweisen und ihren Gehalt in 
einer Ware zu quantifizieren. Da es beim 
Verfahren zahlreiche mögliche Fehlerquellen 
gibt, können die Ergebnisse schwanken. Die 
akzeptierte Messunsicherheit liegt bei bis 
zu 25 Prozent .  
Die Folge: Wer rechtssicher unter der 
Kennzeichnungsschwelle bleiben will, 
muss in der Praxis Massnahmen treffen, 
die den GVO -Gehalt in seinen Produkten 
mindestens unter 0,67 Prozent halten.  

 
Eins ist klar: Ein «Recht auf Verunreini-
gung» gibt es nicht  - Bäuerinnen und 
Bauern, die Gentechnik anbauen, müs-
sen für allfällige Schäden haften.  
 

3. Wie ist die Koexistenz reguliert?  
Wie eine kürzlich erschiene Übersicht 
zeigt, verfolgen die Länder im Umgang mit 
dem Nebeneinander von  Anbauweisen mit 
und ohne Gentechnik zwei unterschiedli-
che Strategien ( Liu et al. 2025 ).  
Die eine Strategie ist eine staatliche Regu-
lierung des Nebeinanders mit festgelegten 
Koexistenzvorschriften (GVO -Betriebe 
müssen Massnahmen gegen die Kontami-
nation von GVO -freien Betrieben treffen). 
Diese Strategie basiert auf dem Verursa-
cherprinzip und de r Grundhaltung, dass 
die gentechfreie Produktion vor GVO -Ein-
trägen zu schützen ist. Sie wird neben den 
EU-Ländern auch von der Schweiz ver-
folgt. 
Die andere Strategie ist, das Nebeneinan-
der der Selbstregulierung zu überlassen: 
keine staatlichen Koexistenzvorschrifte n, 
nur - im besten Falle - Empfehlungen von 
Behörden oder der Industrie für mögliche 
Handlungsoptionen. Die Selbstregulierung 



 

findet sich in allen grossen GVO -Anbaulän-
dern wieder – neben Argentinien, Brasi-
lien, Kanada auch in den USA ( Liu et al. 

2025 ) – und ist nicht unumstritten (siehe 
auch 3.3).  
 
3.1 Regulierung in der Schweiz  
Vorsorge, Transparenz und Beteiligung  – 
mit ihren drei Eckpfeilern sorgt die 
Schweizer Gentechnikgesetzgebung weit-
gehend dafür, dass der Umgang mit GV -
Pflanzen hierzulande fortschrittlich regu-
liert ist. Das Regelwerk ist zwar modern, 
doch die Koexistenz  bleibt  ungenügend 
geregelt. Mit Artikel 7 des Gentechnikge-
setzes (GTG) und Artikel 9 der Freiset-
zungsverordnung (FrSV) sind zwar Zielnor-
men und erste Massnahmen für das land-
wirtschaftliche Nebeneinander von Anbau-
formen mi und ohne Gentechp flanzen for-
muliert, es fehlen aber konkrete Vorgaben 
für die Umsetzung.  
Am politischen Willen, die Lücke zu 
schliessen, fehlt es nicht ( siehe Kasten ). 
Bereits drei Vorlagen schickte der Bund 
auf den Weg, aber alle scheiterten in der 
Vernehmlassung oder im Parlament ( EVD 

2006, BAFU & BLW 2013, Parlament 2016 ).  
Auch wenn die Koexistenz noch ungenü-
gend reguliert ist und es eine Reihe von 
Konkretisierungen zu Isolationsabständen, 
Dokumentations - und Informationspflich-
ten, Anbaupausen, Schulung usw. braucht, 
machen die bestehenden Zielnormen be-
reits etwas wichtiges klar: Bauern und 
Bäuerinnen, die GV -Pflanzen anbauen, ha-
ben eine Sorgfaltspflicht und müssen im 
Sinne des Vorsorge - und Verursacherprin-
zips Massnahmen gegen GVO -Verunreini-
gungen treffen  und für Schäden haften. 
Da es nach GTG kein Recht auf Verunrei-
nigung g ibt, dürfen die se  Massnahmen 
nicht  so konzipiert sein, dass die GVO -
freien Produktionsarten mittel- oder län-
gerfristig  dauerhaft mit GVO vermischt 
werden  (Dobbelaere  et al. 2012 ). 
 
 
 
 

 
 
 
 
Koexistenzregeln – eine Geschichte 
erfolgloser Vorschläge  
 
2005:  Der Vorschlag für eine Koexistenzver-
ordnung (KoexV) wird in der Vernehmlas-
sung mehrheitlich abgelehnt. Nach An-
nahme der Moratoriums -Initiative legt der 
Bund die Regelung der Koexistenz auf Eis.  
 
2007:  Das Nationale Forschungsprogramm 
NFP 59 beginnt. Mehrere Projekte  
 
 
erarbeiten Grundlagen für die Umsetzung 
der Koexistenz.  
 
2013:  Der Vorschlag zur Änderung des Gen-
technikgesetzes – Berücksichtigung der Er-
gebnisse des NFP 59 und GVO -freie Gebiete 
– und zur KoexV wird in der Vernehmlassung 
mehrheitlich abgelehnt.  
 
2014:  BAFU und BLW überarbeiten Koexis-
tenzregeln und eruier en die Haltung der 
wichtigsten Interessensgruppen. Die Mehr-
heit ist  für eine Verlängerung des Moratori-
ums. Als Alternative wird die Schaffung von 
GVO -Anbaugebieten in Betracht gezogen.  
 
2016:  Das Parlament lehnt den Vorschlag 
des Bundesrates zur Schaffung von GVO -An-
baugebieten ab.  
 
2025:  Der Bundesrat schlägt vor, cisgene 
Pflanzen  und Pflanzen aus neuer Gentechnik  
ohne Transgene als Kategorie NZT -Pflanzen  
in einem neuen Gesetz zu regulieren. Kommt 
der Vorschlag durch, sind auf Verordnungs-
ebene die Koexistenzen zwischen GVO und 
Nicht -GVO, NZT und Nicht -GVO sowie NZT 
und GVO zu regeln.  
 
2025:  Das Nationale Forschungsprogramm 
NFP 84 fragt in seiner Ausschreibung nach 
Projekten, die sich mit der Umsetzung der 
Koexistenz befassen.  
 
 

  



 

3.2 Regulierung in der EU  
In der EU sind die Mitgliedsstaaten zu-
ständig für die Regulierung der 
Koexistenz (Artikel 26a der Richtlinie 
2001/18). Eine Pflicht zur Harmoni-
sierung haben sie dabei nicht. Die EU -
Kommission strebt zwar eine möglichst 
einheitliche Regulierung an, aber weder 
ihre dazu veröffentlichten Empfehlun-
gen ( EU-Kommission 2010 ) noch die von 
ihrem Büro für Koexistenz (ECoB)  erar-
beiteten kulturspezifischen Leitlinien 
haben einen verbindlichen Charakter  
(Verriere  et al. 2014 ). (Das ECoB ist Teil des 
JRC. Sein Webauftritt findet sich unter: 
https://joint -research -centre.ec. eu-
ropa.eu/projects -and-activities/ european -
coexistence -bureau-ecob -exchange -best -ag-
ricultural -management -practices_en ) 

Wie viele der 27 EU -Länder aktuell 
Koexistenzvorschriften haben, ist un-
klar. Laut der letzten Übersicht der EU -
Kommission hatten 2009 fünfzehn  Län-
der Vorschriften verabschiedet und  drei 
weitere hatten V orschläge erarbeitet 
(EU-Kommission 2009 ). Nach einer Ana-
lyse von IFOAM wiederum gab es 2014 
noch dreizehn EU -Länder ohne Rechts-
vorschriften zur Koexistenz ( Verriere et al. 

2014 ). 

In einigen EU -Ländern,  wie zum Beispiel 
Belgien, ist die Zuständigkeit für die 
Koexistenz auf regionaler Ebene gere-
gelt  (EU-Kommission 2009 ). 

2017 trat eine Vorgabe zur grenzüber-
schreitenden Koexistenz in Kraft. Sie 
verpflichtet die EU -Länder, in denen GV -
Pflanzen angebaut werden, Massnah-
men zur Koexistenz an ihren Grenzen zu 
EU-Ländern zu ergreifen, in denen kein 
Anbau von GV -Pflanzen stattfind et (Art. 
26a RL 2001/18). Bisher haben Spa-
nien, Tschechien, Rumänien und die 
Slowakei entsprechende Vorschriften 
erlassen ( EU-Kommission 2024 ). 
 
3.2.1 Politik sorgt für Flickenteppich  
Die einzelnen EU -Länder haben das 
Nebeneinander von Landwirtschaft 

mit und ohne Gentechnik  bisher sehr 
unterschiedlich geregelt (siehe dazu 
EU-Kommission 2006/2009, Dobbelaere  et 

al. 2012, Verriere  et al. 2014 ). Der ent-
standene Flickenteppich widerspiegelt 
dabei vor allem den politischen Cha-
rakter von Koexistenzvorschriften.  
Zwar stützten die Länder ihre Regeln je-
weils auf wissenschaftlichen Daten, sie 
mussten aber immer auch entscheiden, 
welches Gewicht sie dem Schutz der 
gentechnikfreien Produktion beimessen 
und welches Ausmass an GVO -Verunrei-
nigungen sie für tolerierbar er achten. 
Diese politischen Entscheide beeinfluss-
ten, ob die Länder Pflichten zur Informa-
tion, Dokumentation und Schulung ein-
führten und wie str eng sie ihre insge-
samt Koexistenzmassnahmen und Haf-
tungsregeln gestalteten. Wie unter-
schiedlich sie dabei vorgingen, zeigt 
sich am Beispiel der vorgeschriebenen 
Isolationsabst änden bei Mais: Diese rei-
chen von 25 bis  600 Metern gegen über 
konventionellem Mais und von 50 bis 
800 Metern gegen über Biomais  (EU-

Kommission 2009 ). 
 
3.2.2 Opt -out statt Koexistenzmass -
nahmen  
Anfänglich betrachtete die EU -Kommis-
sion die Koexistenz als Set von Mass-
nahmen, das die gentechfreie Produk-
tion schützen und gleichzeitig den Gen-
technikmarkt frei funktionieren lassen 
soll. Doch Wissensgewinn  und Feed-
back aus den EU -Ländern führte n zur 
Einsicht, dass die Koexistenz je nach 
Kulturart und ortspezifischen Bedin-
gungen nur mit hohen Kosten oder gar 
nicht umsetzbar ist.  Als Lösung führte 
die EU -Kommission 2015 die Opt -out 
Regelung ein  (Richtlinie (EU) 2015/412 des 

Europäischen Parlaments und des Rates ). 
Sie gibt den Ländern die Möglichkeit, 
den Anbau einer GV -Pflanze auf ihrem 
Hoheitsgebiet zu beschränken oder 
ganz zu verbieten, wenn die Umsetzung 
der Koexistenz zu teuer käme oder un-
möglich wäre ( Winter 2016 ). Mehrere 



 

Länder darunter Polen, Italien, Frank-
reich und Griechenland nutzen den Opt -
out und verbieten den Anbau von 
MON810 -Mais  (die einzige Pflanze der 

Firma Bayer, die derzeit in der EU eine An-

baugenehmigung hat) , um Verunreinigun-
gen in der Produktionskette zu verhin-
dern  (18 EU -Länder haben den Anbau von 

MON810 -Mais auf ihrem Hoheitsgebiet ver-
boten oder eingeschränkt. Die Opt -out-
Entscheide der EU -Länder finden sich unter: 
https://food.ec.europa.eu/plants/geneti-
cally -modified -organisms/ gmo -authorisa-
tion/gmo -authorisations -cultivation/restric-
tions -geographical -scope -gmo-application-
sauthorisations -eu-countries -demands -and-

outcomes_en ). 
 
3.3 Regulierung in den USA  
 
3.3.1 GVO -Anbau in den USA  
Auf rund 60 Prozent der gesamten Acker-
flächen in den USA wachsen GV -Sorten. 
Mit einer GVO -Anbaufläche von 75 Milli-
onen Hektar sind die USA das Land, das 
weltweit am meisten GV -Pflanzen an-
baut.  Bei mindestens 9 Kulturarten sind 
derzeit GV -Sorten auf den Äckern ( Tabelle 
4). Der Anteil der gesamten Anbaufläche, 
der mit Gv -Sorten bewirtschaftet wird, ist 
bei einigen Arten sehr hoch: Bei Raps, 
Mais, Soja, Baumwolle und Zuckerrübe 
liegt er zwischen 94 und 99 Prozent.  
 
3.3.1 Rahmenbedingungen für die 
Koexistenz  

• Regulierung der Koexistenz:  Der 
Staat mischt sich nicht in das Neben-
einander von Anbauformen mit und 
ohne Gentechpflanzen . Das Landwirt-
schaftsministerium USDA bietet auf 
seiner Webseite zwar eine Reihe von 
Informationsblättern zur Koexistenz  
(USDA Informationsblätter Koexistenz ), 
rechtlich verbindliche Vorschriften 
gibt es aber nicht. Die Folge ist die 
Selbstregulierung: gentechfrei 

 
1 https://www.ams.usda.gov/rules-regula-

tions/be 

produzierende Betriebe müssend 
weitgehend selber dafür sorgen, dass 
ihre Produkte nicht mir GVO -Einträ-
gen verunreinigt werden.  

• GVO-Kennzeichnung:  Kennzeich-
nungsvorschriften gibt es erst seit 
2022, als der bereits 2016 verab-
schiedete National Bioengineered 
Food Disclosure Standard (NBFDS) 1 
in Kraft trat, müssen Firmen mit La-
bels wie „Bioengineered“ oder „Con-
tains a bioengineered food ingre-
dient“ offenlegen, wenn ihre Pro-
dukte GVO enthalten. Die Vorschrif-
ten unterschieden sich wesentlich 
von denjenigen der EU und der 
Schweiz. Unbeabsichtigte  GVO-Spu-
ren zum Beispiel unterliegen in den 
USA erst ab einer Menge von 5 Pro-
zent der Kennzeichnungspflicht.  

• Kennzeichnung „GVO -frei“ („GMO-
free“): Die Kennzeichnung „GVO -frei“ 
darf nicht irreführend sein, es gibt je-
doch keine spezifischen staatlichen 
Regeln  dazu. GVO -frei-Labels sind 
privat organisiert – wie etwa das La-
bel des 2010 gestarteten Non -GMO-
Project  (Non-GMO Project ). 

• Verbot von GVO im Biolandbau:  Der 
Einsatz von GVO ist im US -Bioland-
bau gemäss National Organic Program 
(NOP) strikt verboten. Der Umgang 
mit unbeabsichtigten GVO -Spuren ist 
jedoch weniger restriktiv als in der 
EU und der Schweiz. Können Biobe-
triebe beweisen, dass sie alle zumut-
baren Massnahmen  ergriffen haben, 
um GVO-Verunreinigungen zu vermei-
den, führen Verunreinigungen nicht 
zum Verlust des Bio -Status. Trotzdem 
verursacht die Koexistenz für Biobe-
triebe hohe Kosten: Ein Bericht des 
USDA beziffert die jährl ichen Kosten 
auf 6500 bis 8500 US -Dollar. Zwi-
schen 2011 und 2014 seien dem-
nach 87 Bio -Betriebe von GVO -Verun-
reinigungen betroffen gewesen, was 



 

zu einem Gesamtschaden von 6,1 
Millionen US -Dollar geführt habe 
(Greene et al. 2016 ). Laut einem aktu-
elleren Bericht des USDA waren 
2020 116 und 2021 139 Biobetriebe 
von GVO-Verunreinigungen betroffen 
(USDA 2022 ). Zu den dadurch entstan-
denen finanziellen Einbussen macht 
der Bericht jedoch keine Angaben.  
 
 

Tabelle 4 : Pflanzenarten mit GVO -   
Anbau in den USA und Flächenanteil 
des GVO -Anbaus * 

*http://www.ers.usda.gov/data -pro-

ducts/adoption -of-genetically -engineered -

crops -in-the-united -states/recent -trends -in-

ge-adoption  

 

  



 

 

4. Fallbeispiele  
 
4.1 Saatgutarbeit  
Züchten, erhalten und vermehren – Saat-
gutarbeit steht am Anfang der Nahrungs-
mittelerzeugung und sorgt dafür, dass 
Bauern und Bäuerinnen hochwertiges 
Saat - und Pflanzgut zur Verfügung haben. 
In der Schweiz liegt die Züchtung in den 
Händen sehr unterschiedli cher Unterneh-
men. Zum einen hat hier Syngenta, einer 
der vier weltweit führenden Konzerne für 
Gentechs aatgut, seinen Hauptsitz. Zum 
anderen sind hier auch eine Reihe kleine-
rer und mittlerer Saatgutunternehmen an-
sässig, darunter Firmen und Initiativen wie 
gzpk, Sativa, Varietas und Pomaculta, die 
gemeinwohlorientiert arbeiten und eine 
gentechfreie, ökologische Pflanzenzüch-
tung betreiben.  
Wer in der Schweiz gentechnikfrei arbei-
ten will, muss schon heute Vorkehrungen 
gegen GVO -Verunreinigungen treffen – 
etwa beim Bezug von Ausgangssorten 
oder Basissaatgut aus dem Ausland. Doch 
mit dem geplanten Anbau cisgener und 
Pflanzen und solcher aus neu er Gentech-
nik ohne Fremdgene, wächst die Dringlich-
keit für Massnahmen erheblich. Politik 
und Gesellschaft sind gefordert, Rahmen-
bedingungen zu schaffen, die Zucht - und 
Vermehrungsbetriebe ausreichend vor 
GVO-Einträgen schützen. Für Züchtende 
ist der Schutz  essenziell, weil eine Konta-
mination ihrer Linien jahrelange Arbeiten 
zunichtemachen und Investitionen entwer-
ten kann. Auch Vermehrungsbetriebe sind 
zu schützen, damit Saatgut nicht bereits 
mit einer hohen GVO -Grundbelastung auf 
den Markt kommt und dadurch  die Wahl-
freiheit und das Gelingen der Koexistenz 
gefährdet.  
 
4.1.1 Saatgutvermehrung: Standards un-
genügend für gentechnikfreie Produktion  
«Von Bauern für Bauern» – unter diesem 
Motto produzieren rund 1200 Schweizer 
Landwirtschaftsbetriebe Saat - und  

Pflanzgut auf ihren Flächen ( Rüfenacht 

2023 ). Sie unterstützen damit die hiesige 
Landwirtschaft, indem sie ihren Kolleg:in-
nen eine breite Palette an einheimischem 
und zertifiziertem Saatgut bereitstellen. 
Neben Soja, Mais, Klee, Erbsen, Gräsern, 
Lupinen und Kartoffeln ist vor allem bei 
Getreide wie  Weizen, Roggen, Dinkel, Ha-
fer und Triticale Vermehrungsmaterial mit 
dem Label «saatgut schweiz» erhältlich 
(Rüfenacht 2023 ). 
Bereits heute ist die Erzeugung von zertifi-
ziertem Saatgut aufwendig und teuer. 
Wenn es zu einem Nebeneinander von GV -
Pflanzen anbau und Saatgutherstellung 
kommt, dürften Aufwand und Kosten 
nochmals steigen – vor allem für Vermeh-
rungsbetriebe, die gentechnikfreie Ware 
anbieten wollen.  
Ein Grund ist rechtlicher Natur: Gemäss 
Artikel 17 der Vermehrungsmaterial -Ver-
ordnung wird Saatgut zur Gentechnikware, 
sobald sein Gehalt an GV -Samen 0,5 Pro-
zent übersteigt. Damit ist die Toleranz für 
GVO-Spuren aber bei vielen Kulturarten 
tiefer als der t olerierte Gehalt an Fremds-
orten (Tabelle 5). Die Betriebe werden 
deshalb die Massnahmen, die sie heute 
zur Einhaltung der Sortenreinheit treffen, 
ausweiten müssen. Ein weiterer Grund ist 
die Nachfrage: Abnehmer von gentechnik-
freiem Saatgut sind vor allem B auern und 
Bäuerinnen, die «Bio»- oder «Ohne GVO»-
Produkte herstellen.  Da sie mit einer 
Grundverunreinigung von 0,5 Prozent im 
Saatgut weder gentechfrei noch labelge-
recht arbeiten können, müssen Vermeh-
rungsbetriebe ihre Standards zusätzlich 
verschärfen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabelle 5 : Tolerierte Fremdsorten - und GVO -Anteile bei herkömmlichem , zertifiziertem 

Saatgut ausgewählter Kulturarten in der Schweiz  
  

*Gemäss den Anforderungen an die Sortenreinheit nach der Verordnung des  WBF 

über Vermehrungsmaterial von Ackerpflanzen -, Futterpflanzen - und Gemüsearten  

 

Alte Empfehlung mit neuer Aktualität  

Saatgut wird nur dann staatlich anerkannt (zer-

tifiziert), wenn es sortenrein ist. Um die Sorten-

reinheit zu gewährleisten, müssen Vermeh-

rungsbetriebe gesetzlich vorgeschriebene Si-

cherheitsabstände zu anderen Feldern mit der-

gleichen Kultur einhalten. Ob dies e Abstände 

bei einer Koexistenz mit GVO -Feldern ausrei-

chen, um die gentechnikfreie Produktion si-

cherzustellen, untersuchte 2002 eine vom Bun-

desamt für Umwelt BAFU beauftragte Studie 

(Nowack et al. 2002 ). Ihre Empfehlung: Die kul-

turspezifischen Abstände sind neu zu definie-

ren. 

 

 

 

 

Die Studie nennt zwei Gründe: Erstens liegt die 

Toleranz für GVO-Spuren mit 0,5 Prozent bei 

vielen Kulturen tiefer als die Toleranz für 

Fremdsorten (meist 1 oder 2 Prozent). Zwei-

tens wird der Fremdsortenanteil visuell be-

stimmt und dadurch oft unterschätzt,  während 

PCR -basierte Messungen den tatsächlichen 

GVO-Gehalt präziser erfassen.  

Beide Argumente gelten bis heute. Deshalb ist 

klar: Vor dem Anbau gentechnisch veränderter 

Pflanzen  müssen die kulturspezifischen Ab-

stände wissenschaftlich überprüft und recht-

lich neu festgelegt werden.  

 

 
 
  

 

Pflanzenart  

Tolerierte  
Fremdsorten -Anteile  

(in Prozent)*  

Tolerierte  
GVO -Anteile  
(in Prozent)  

Ackerbohne  2 0,5  

Dinkel  1 0,5  

Erbse  2 0,5  

Gerste  1 0,5  

Kartoffel  0,04  0,04  

Mais    

Hybridsorten  0,2  0,2  

OA-Sorten  1 0,5  

Raps  2 0,5  

Roggen  2 0,5  

Soja  1 0,5  

Triticale  2 0,5  

Weizen  1 0,5  



 

4.1.2 Nulltoleranz statt Grundverschmut-
zung 
Da Saatgut ganz am Anfang der Kette der 
Lebensmittelerzeugung steht, wirken sich 
darin enthaltene GVO -Spuren besonders 
nachteilig auf die gentechfreie Produktion 
aus. Sie vermehren sich nicht nur via Aus-
kreuzungen, sondern addieren sich wäh-
rend Anbau und V erarbeitung auch mit 
weiteren GVO-Einträgen. Möglichst nied-
rige GVO -Werte im Saatgut sind deshalb 
entscheidend für ein Gelingen der Koexis-
tenz.  
Ungünstig wiegt deshalb die lockere Rege-
lung der Schweiz. Anders als in der EU, wo 
eine Nulltoleranz für GVO -Spuren im Saat-
gut gilt, sind hierzulande in zertifizierter 
Ware bis zu 0,5 Prozent GVO erlaubt. Da-
mit können die tolerierten Spuren bereits 
mehr als die Hälfte des zulässigen GVO -
Deklarationswertes von Lebens - und Fut-
termitteln ausmachen. Oder anders aus-
gedrückt: Sind im Saatgut bereits 0,5 Pro-
zent GVO enthalten, bleibt damit nur noch 
ein Spielraum von 0,4 Prozent für GVO -
Einträge während des Anbaus und der Ver-
arbeitung. Für die gentechfreie Produk-
tion ist dies viel zu eng, ein Schwellen-
wert unter der Nachweisgrenze (techni-
sche Null), wie in der EU, wäre optimal.   
Kritik an der 0,5 Prozent  Toleranz gibt es 
bereits seit langem. Sie kommt nicht al-
lein aus der gentechkritischen Ecke. Die 
Eidgenössische Ethikkommission für die 
Biotechnologie im Ausserhumanbereich E-
KAH schrieb 2013: «Um zum Schutz der 
Wahlfreiheit beim Inverkehrbringen die 
Schwel lenwerte von Art. 17 GTG einhalten 
zu können, müssen in der Phase der Pro-
duktion, insbesondere für die Saatgutpro-
duktion, tiefere Schwellenwerte eingehal-
ten werden. Die EKAH empfiehlt, dass 
sich die Schweizerische Regelung jener 
innerhalb der EU anpasst. D iese sieht ei-
nen Schwellenwert unter der Nachweis-
grenze vor, d. h. eine sog. „technische 
Null“. Die EKAH sieht keinen Grund, wes-
halb die Schweiz von der EU -Regelung ab-
weichen sollte, aber gute Gründe, sich in 
diesem Aspekt anzupassen.» ( EKAH 2013 ) 

4.2 Kartoffeln  
Der Kartoffelanbau ist ein wichtiger Zweig 
der Schweizer Landwirtschaft. Rund  
11 000 Hektar werden jährlich mit den be-
gehrten Knollen bepflanzt. Der Ertrag dar-
aus deckt in durchschnittlichen Erntejah-
ren bis zu  80 Prozent des einheimischen 
Bedarfs  ab. 
Kartoffeln gelten als unproblematisch für 
die Koexistenz, da sie sich vegetativ, über 
Knollen vermehren. Dies sorgt dafür, dass 
Samen weder bei der Aussaat noch bei 
der Ernte eine Rolle spielen und GVO -Ver-
mischungen via Auskreuzungen deshalb 
kaum ins Gewic ht fallen. Trotzdem ist 
auch bei Kartoffeln mit GVO -Verunreini-
gungen zu rechnen. Nach Schätzungen 
von Bock et al. (2002)  können Durchwuchs 
und gemeinsame Maschinennutzung nach 
der Anpflanzung je nach Betrieb dazu füh-
ren, dass im Erntegut  GVO-Anteile zwi-
schen 0,07 und 0,44  Prozent vorliegen. 
Auch wenn der Anteil damit selbst im 
schlimmsten Fall noch weit unter der 
Kennzeichnungsschwelle von 0,9 Prozent 
liegt, kann es im Verkauf zu Waren kom-
men, die kennzeichnungspflichtig sind.  
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4.2.1 GV -Knollen im Kartoffelsalat  
Wie es zu kennzeichnungspflichtigen Wa -
ren kommen kann, zeigt folgendes Szena-
rio: Ein Biobetrieb erzeugt Speisekartof-
feln und verkauft einen Teil seiner Ernte im 
Hofladen und auf einem Wochenmarkt. 
Die Kartoffeln verkauft er dabei in Tüten  
à einem Kilo. Da in der Region auf rund ei-
nem Viertel der Kartoffeläcker GV -Sorten 
angebaut werden, haben verunreinigtes 
Saatgut, Durchwuchs und Maschinennut-
zung dazu geführt, dass die Ernte zu 0,13 
Prozent GV -Knollen enthält (siehe Tabelle 
6). Die Folge: Rund jede fünfzigste Tüte, 
die der Biobetrieb verkauft enthält eine 
GV-Knolle. Da bereits eine GVO -Knolle 
reicht, um in einer Tüte die Deklarations - 
limite von 0,9 Prozent deutlich zu über-
schreiten, brächte der Biobetrieb auch 
kennzeichnungspflichtige GVO -Ware zu 
seinen Kund :innen. 
Einen anderen Teil seiner Ernte liefert der 
Biobetrieb an eine Firma, die daraus Fer-
tigkartoffelsalat produziert. Da die Firma 
auch GV -Kartoffeln verarbeitet, kommt es 
bei Lagerung, Sortierung und Verarbeitung 
zu weiteren GV -Einträgen von 0,14 Pro-
zent (Tabelle 6). Der Kartoffelsalat kommt 
in Packungen à 500 Gramm in einem 
Gross verteiler in die Regale. Die GVO -Ver-
unreinigungen haben zur Folge, dass rund 
jede sechzigste Packung Stücke von GV -
Knollen enthält und deshalb zu kennzeich-
nen wäre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liegen Felder mit gentechfreien K artoffeln 

und solche mit Gentechnik nebeneinander, 

werden GV -Knollen in gentechfreien Kar-

toffelprodukten auftauchen. Blaue Kartof-

feln symbolisieren GVO -Vermischungen.  
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Tabelle 6: Szenario zu GV -Vermischungen bei der Herstellung von Speise-
kartoffeln  

 

Eintragspfad  GV-Vermischung (%)  Bemerkungen  

Saatgut  0,04  GV-Kartoffel -Anbau kann in herkömmlichen Saat-
kartoffeln zu GVO -Verunreinigungen zwischen 
0,03 und 0,07 Prozent führen.* Die laut Vermeh-
rungsmaterialverordnung in zertifizierten Saatkar-
toffeln erlaubte Verunreinigung liegt bei 0,04 Pro-
zent.  

Durchwuchs  0,09  Durchwuchs kann zu GVO -Verunreinigungen zwi-
schen 0,01 und 0,18 Prozent führen.*  

Maschinen  0,06  Aus der gemeinsamen Nutzung von Saat - und Ern-
temaschinen können GVO -Verunreinigungen von 
0,06 Prozent resultieren.*  

Total nach Ernte  0,19   

Lagerung, Sortierung, Ver-
packung  

0,15  Bei Lagerung, Sortierung und Verpackung kann es 
zu GVO -Vermischungen von 01 Prozent kommen.*  

Total vor Handel  0,34   

* Schätzungen von Bock et al. (2002)  

 
4.2.2 Albtraum GVO -Kontrollen  
Wegen ihrer Grösse stellen Kartoffeln 
eine besondere Herausforderung dar, 
wenn es darum geht, den GVO -Gehalt zu 
messen  und die Gentechnikfreiheit zu 
kontrollieren ( Bock et al 2002 ). Um in einer 
Ernte eine Verunreinigung von 0,1 Prozent 
GVO zuverlässig festzustellen, müssten 
Proben von 3000 Kartoffeln untersucht 
werden – ein logistischer Albtraum. Das 
Problem verschärft sich, wenn Saatkartof-
feln zu kontrollieren sind. Laut Vermeh-
rungsmaterialverordnung dürfen sie maxi-
mal 0,04 Prozent Knollen einer anderen 
Sorte enthalten. Da sich gentechnisch ver-
änderte Kartoffeln  optisch kaum von ihren 
Ausgangsorten zu unterscheiden sind, 
müsste bei einer Koexistenz die heute 
gängige visuelle Kontro lle der Sortenrein-
heit durch eine PCR -Analyse ersetzt wer-
den. Wollte man dabei wiederum zu 95 
Prozent sicher sein, dass die geforderte 
Sortenreinheit eingehalten ist, wären an 
die 7500 Knollen zu beproben. Die Folge: 

Eine zuverlässige Kontrolle gentechnik-
freier Produktion dürfte nur schwer mög-
lich sein.  
 
4.2.3 Vorsicht beim Nachbau  
Kartoffeln gehören neben Getreiden und 
Leguminosen zu den Kulturen, bei denen 
Bäuerinnen und Bauern in der Schweiz ei-
nen Teil des auf dem eigenen Hof geernte-
ten Ernteguts als Saatgut für die Aussaat 
im Folgejahr zu nutzen (Sanvido et al. 2005 ). 
Diese – Nachbau genannte – Praxis macht 
bei Kartoffeln rund 20 Prozent aus ( Kempf 

2025 ). 
Da es laut Schätzungen beim hofeigenen 
Nachbau zu GVO -Vermischungen bis zu 
0,1 Prozent kommen kann ( Bock et al. 

2002 ), wird der Nachbau vor allem für Be-
triebe zum Problem, die gen techfrei pro-
duzieren wollen.  
 
4.2.4 Wenn Bienen im Notfall zugreifen  
Auch wenn Pollen von Kartoffeln in der Re-
gel nicht zum Speiseplan von Honigbienen 



 

gehören, ist ein Anbau von GV -Kartoffeln 
für die Produktion von gentechnikfreiem 
Honig nicht ganz unproblematisch. Denn 
herrscht  in einer Region Pollenmangel, 
können Bienen gezwungen sein, auf Kar-
toffelpollen zurückzugreifen ( Rizov et al. 

2018 ). Imker :innen, die gentechnikfrei pro-
duzieren wollen  müssen  deshalb  auch den 
Anbau von GV -Kartoffeln im Auge behalten 
und gegebenenfalls Massnahmen treffen, 
um Einträge von Pollen zu vermeiden 
(siehe auch Abschnitt 4.5 ). 
 
4.3 Mais  
Mais ist eine der wichtigsten Kulturarten 
der Schweiz. Er wächst auf mehr als  
60  000 Hektaren und bedeckt mehr als 
ein Fünftel des offenen Ackerlandes. Die 
Ernte wird hauptsächlich als Futter ver-
wendet – z. B. als geschroteter Körner-
mais für Hühner und Schweine oder als 
gehäckselter Silomais für Rinder. Nur ein 
kleiner Teil der Schweizer Maisernte ist für 
die menschliche Ernährung bestimmt.  
Was das Gelingen der Koexistenz betrifft, 
ist Mais eine problematische Pflanze. 
Seine Biologie – Fremdbefruchtung und 
viele windverfrachtete Pollen – bringen ein 
hohes Auskreuzungsrisiko mit sich, was in 
der Schweiz mit ihrer kleinräumig struktu-
rierten Agr arlandschaften und hohen 
Dichte an Maisfeldern besonders ins Ge-
wicht fällt. Zudem sind Verunreinigungen 
auch  bei der Verarbeitung des Ernteguts 
möglich ( Vogel et al. 2008 ). 

Da das Auskreuzungsrisiko hoch ist, sind 
Abstände zwischen GV - und Nicht -GV-
Maisfeldern die wichtigste Koexistenz-
massnahme. Unklar ist jedoch, wie gross 
die Abstände sein müssen, um GV -Verun-
reinigungen wirksam zu vermeiden. In den 
2000er Jahren fanden – auch in der 
Schweiz – zahlreiche Studien dazu statt 
(Übersichten in: Langhof & Rühl 2008, San-
vido et al. 2008/2005, Hüsken et al. 2007; 
Schweizer Studien: Bannert et al. 2008, Bannert 

& Stamp 2007, Bannert 2006 ). Da die Studien 
sehr unterschiedlich konzipier t sind, lässt 
sich daraus aber nur schwer ein wissen-
schaftlich fundierter Mindestabstand ab-
leiten (Langhof & Rühl 2008 ).  
Bei der Festlegung der Abstände ist auch 
zu berücksichtigen, dass sich Bestäubun-
gen mit GV -Pollen bei Mais je nach Ernte-
produkt und Betriebsform unterschiedlich 
auswirken können.  
 
4.3.1 Corn -Cob -Mix und Vollmaispflan-
zenwürfel  für den Futtertrog  
Wie unterschiedlich die Auswirkungen 
sind, zeigt sich bei Futtermais.  
Eine der Formen, wie Mais in den Futter-
trögen landet, sind Vollmaispflanzenwürfel 
(Corn-Cobs). Für deren Herstellung wird 
die gesamte Pflanze geerntet, gehäckselt, 
getrocknet und dann zu Pellets gepresst. 
Da die mit GV -Pollen befruchteten Körner 
hier nur e inen Teil der verwendeten Bio-
masse ausmachen, ist der messbare GVO -
Anteil im Ernteprodukt kleiner als der tat-
sächliche GV -Pollen-Eintrag.  
Anders wirken sich die Polleneinträge hin-
gegen bei Corn -Cob -Mix aus. Da bei dieser 
Art von Futtermais zerkleinerte Kolben – 
also Körner und Spindeln – in den Trögen 
landen, verursachen Befruchtungen mit 
GV-Pollen hier höhere messbare GVO -An-
teile als bei Vo llmaispflanzenwürfel.  
Eine Studie von Agroscope schlug 2005 
zwei Abstände gegen Auskreuzungen vor: 
25 Meter zu Maisfeldern, bei denen die 
ganzen Pflanzen geerntet werden, und 50 
Meter zu Feldern, bei denen die Kolben 
das Ernteprodukt bilden ( Sanvido et al. 

2005 ). Beide Abstände sollen – so die B
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Studie – den GVO-Gehalt in der Ernte un-
ter 0,5 Prozent halten. Ob diese Abstände 
ausreichen? Entscheidend ist die Betriebs-
form: Für Betriebe, die ihre tierischen Pro-
dukte - Fleisch, Milch oder Eier – weder als 
«Bio» noch als «GVO-frei» in den Verkauf 
komme n bringen wollen, reichen die Ab-
stände vollkommen aus. Denn sie haben 
bei GVO-Verunreinigungen keine Auswir-
kungen zu erwarten, da es für tierische 
Produkte, die von mit GVO -gefütterten Tie-
ren stammen, keine Kennzeichnungs-
pflicht gibt. Anders ist die Situat ion für Be-
triebe, die ihre Produkte in Bio qualität 
oder GVO-frei herstellen wollen. Für sie 
sind die anvisierten 0,5 Prozent zu hoch 
und die vorgeschlagenen Abstände damit 
zu klein. Da bereits das Saatgut von Mais 
bis zu 0,2 Prozent GVO enthalten darf 
(siehe Tabelle 5), auch bei Lagerung, 
Trocknung und Verarbeitung der Ernte 
GVO-Vermischungen möglich sind und die 
Messunsicherheit eine Sicherheitsmarge 
verlangt (siehe Kasten im Abschnitt 2.4 ), 
brauchen Bio - und GVO -freie Betriebe Ab-
stände, die GVO -Vermischungen weit un-
ter 0,5 Prozent garantieren.  
 
4.3.2 Polenta, Popcorn und Zuckermais  
Mais wird in der Schweiz nicht nur als  
Futtermittel angebaut. Ein kleiner Teil der 
geernteten Maiskörner geht auch in  
Müllereien, wo aus ihnen Grie ss  für Po-
lenta, Mehl für Tortillas oder Stärke für 
Maizena entsteht. Zudem wächst Puffmais 
auf hiesigen Feldern, dessen besonders 
hart beschalten Körner als Popcorn in die 
Läden gehen.  
Oft stammen die Körner für Polenta, Pop-
corn usw. von Biobetrieben. Was bereits 
bei Futtermais gilt (siehe oben), ist auch 
hier wichtig: Um ihre Produkte in Bioquali-
tät anbieten zu können, werden Biobe-
triebe auf Sicherheitsabstände angewie-
sen sein, die GVO -Vermischungen in der 
Ernte weit unter der von Agroscope 0,5 
Prozent garantieren.  
Neben Körner - und Puffmais gibt es in der 
Schweiz auch Zuckermais. Seine Körner 
kommen als Gemüse und Salat auf die 

Teller oder landen – noch am Kolben – auf 
dem Grill. Was die Auswirkungen von GV -
Polleneinträgen betrifft, stellt Zuckermais 
ein Sonderfall dar. Vor allem beim Verkauf 
von Kolben sind in Koexistenzsituationen 
Fälle zu erwarten, in denen unerwünscht 
kennzei chnungspflichtige Ware entsteht. 
Denn bei einem Kolben von 500 Körnern 
lösen bereits fünf GV -Körner die Kenn-
zeichnungspflicht aus.  
 
4.3.4 Honig mit Pollen von GV -Mais 
Da seine Blüten keinen Nektar bilden, gilt 
Mais nicht als besonders wertvolle Tracht-
pflanze für Honigbienen. Doch im Juli und 
August, wenn andere Pflanzen oft nicht 
mehr blühen, fliegen Bienen auch Mais an, 
weil dessen Pollen dann zu einer wichtigen 
Eiweissquelle werden. Gemäss einer Me-
tastudie gehört  der Maispollen  zu den 
sechs am häufigsten vorkommenden Pol-
lenarten in Honig ( Keller et al. 2005 ). Die 
Konsequenz: Imker :innen, deren Bienen-
stöcke in der Umgebung von GV -Maisfel-
dern stehen, werden Honig mit GV -Pol-
len ernten.  Das Qualitätskriterium «gen-
technikfrei» wird für ihren Honig deshalb 
nicht mehr gelten ( siehe 4.5 ). 
 

 
Kommt es zum Anbau von Gentechmais, wird 
Schweizer Honig nicht mehr garantiert gentechfrei 
sein.  
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4.4 Raps  
Raps gehört zu den wichtigen Nutzpflan-
zen der Schweiz. Rund 6500 Betriebe 
bauen die Ölfrucht auf etwa 22 000 Hek-
taren an ( SGPV 2025 ). Auf die Felder kom-
men neben den klassischen Sorten ver-
mehrt auch sogenannte HOLL -Sorten. Aus 
ihnen lässt sich Speiseöl gewinnen, das 
wenig Linolen - und viel Ölsäure enthält 
und sich deshalb besonders gut zum Bra-
ten und Frittieren eignet. Obwohl Rapsöl 
in Bioqualität gefragt ist, ist nur wenig Bio-
raps auf den hiesigen Feldern – 2024 etwa 
waren 509 Hektar nach den Richtlinien 
von Bio Suisse bestellt ( Meier 2025 ). 
Da Raps gerne auskreuzt, verwildert und 
auch Durchwuchs bildet, gehört er zu den 
Pflanzenarten, deren biologischen Eigen-
schaften eine Koexistenz besonders 
schwierig machen.  
 
4.4.1 Problem 1: Auskreuzungen  
Zu Problemen dürfte vor allem die Aus-
kreuzung führen. Raps ist zwar überwie-
gend selbstbefruchtend, zeigt jedoch 
stets auch eine gewisse Neigung zur  
Fremdbefruchtung. Hüsken & Dietz -Pfeilstet-

ter (2007)  gehen beispielsweise von einer 
durchschnittlichen Fremdbefruchtungs-
rate von rund 30 Prozent aus. Verantwort-
lich dafür sind in erster Linie Bienen, Hum-
meln sowie der Wind, die Rapspollen über 
weite Distanzen tragen können. Studien 
berichten von Befruchtunge n noch in Ent-
fernungen von 2,5 km ( Timmons et al. 

1995 ), 4 km ( Thompson et al. 1999 ) oder so-
gar 26 km ( Ramsay et al. 2003 ). In den 
1990er - und 2000er -Jahren untersuchten 
zahlreiche Studien die Auskreuzungsraten 
von Raps in Abhängigkeit zur Entfernung 
von der Pollenquelle (vgl. Übersichten in 
Vogel et al. 2008; Hüsken & Dietz -Pfeilstetter 

2007; Sanvido et al. 2005 ). Doch sie lieferten 
keine ausreichenden Daten, um die unter 
realen Koexistenzbedingungen erforderli-
chen Isolationsabstände präzise festlegen 
zu können ( Devaux et al. 2008 ). Ein Spiegel  

dieser Unsicherheit sind die sehr unter-
schiedlichen Empfehlungen verschiedener 
Akteure (siehe Tabelle 7). Je nach ange-
strebter Höchstmenge an GVO reichen sie 
von 50 m bis zu 6 Kilometer.  
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Tabelle 7: Empfehlungen für Isolationsdistanzen bei GV -Raps  
  

a: Sanvido et al. (2005); b: Heinonen et al. (2005); c: Hüsken & Dietz -Pfeilstetter  (2005); d: COGEM (2004), 

e: Nowack et al. (2005)  

 
4.4.2 Problem 2: Durchwuchs  
Daten aus Untersuchungen in Frankreich, 
Deutschland und Gro ss britannien zeigen, 
dass auf einem geernteten Rapsfeld im 
Schnitt 4000 bis 6000 Samen pro Quad-
ratmeter zurückbleiben ( Gruber et al. 2007 ). 
Die Samen können in den Boden gelan-
gen, in den Folgejahren keimen und als 
Durchwuchs in den neuen Kulturen auf-
treten.  Das Problem für die Koexistenz: 
Stammt der Durchwuchs von GV -Raps, 
stellt er eine neue zusätzliche Quelle für 
GVO-Verunreinigungen dar. Taucht GV -
Raps etwa als Durchwuchs in Nicht -GV-
Raps auf, kann die Menge unter Umstän-
den ausreichen, dass die Ernte als GVO zu 
kennzeichnen ist ( Messéan et al. 2007 ). Und 
wenn GV-Raps als Durchwuchs in einer 
anderen Kulturart auftritt, kann er – falls 
er dort zu Blüte kommt – zumindest zu ei-
ner zusätzlichen Quelle für Auskreuzungen 
auf benachbarte Rapsfelder werden.  
Sind GV -Rapssamen erst einmal im Boden, 
kann es über mehrere Jahre hinweg zu 
Durchwuchs kommen. Grund ist die hohe 
Persistenz der Samen im Boden. Studien 
berichten von Überlebensdauern bis zu 
zehn Jahren ( Vogel et al. 2008 ), in einem Fall 

aus Dänemark trat Durchwuchsraps sogar 
noch nach 17 Jahren auf ( Jørgensen et al. 

2007 ). 
Um den Durchwuchs zu kontrollieren, wer-
den in Koexistenzsituationen mehrere 
Mass nahmen zu treffen sein. Dazu gehö-
ren das Minimieren von Samenverlusten 
bei der Ernte, die chemische oder mecha-
nische Entfernung von Durchwuchsraps, 
die sorgfältige Wahl der Folgekulturen so-
wie Anbaupausen vor dem nächsten 
Rapsanbau. Dass diese Pausen sehr lang 
sein müssten, zeigen die Empfehlungen 
mehrerer Fachgremien, die meist Warte-
zeiten von acht Jahren oder mehr anset-
zen (siehe Tabelle 8). 
 
4.4.3 Problem 3: Verwilderung  
Was bei herkömmlichem Raps gilt, stimmt 
auch bei GV -Raps: Dort wo d er Raps zum 
Anbau kommt, bildet er auch wild wach-
sende Population en. In Kanada und den 
USA zum Beispiel, wo GV -Raps bereits 
gross flächig angebaut wird, tritt GV -Raps 
auch verwildert auf ( Travers et al. 2024, 

Schafer et al. 2011. Yoshimura et al. 2006 ). In 
Koexistenzsituationen ist deshalb nicht 
auszuschlie ss en, dass GV -Raps verwildert 

Gremium  
Isolationsdis-
tanz (in Me-

tern) 

Begrenzung GVO -Verunreinigung  

Agroscope a 50  < 0,5 %  

Finnische Arbeitsgruppe 
für Koexistenz b 

200  < 0,9 %  

 400  0,1 % 

Julius-Kühn-Institut c 200  0,1 % 

Niederländische Kommis-
sion für genetische Modifi-
kation d 

50  < 0,9 %  

Forschungsinstitut für 
biologischen Landbau e 

6000  0,1 % 



 

und je nach Selektionsdruck Populations-
grössen annimmt, die zu messbare GVO -
Verunreinigung in gentechfreien Rapsfel-
dern führen kann ( Squire et al. 2011 ). Als 
Massnahme wird deshalb ein Umweltmo-
nitoring notwendig sein, das die Überwa-
chung möglicher Verbreitungswege und 
gegebenenfalls die Bekämpfung etwaiger 
Wildpopulationen von GV -Raps beinhaltet.  
Wie schwierig GV -Raps an der Leine zu 
halten ist, zeigt sich eindrücklich daran, 
dass er immer wieder auch wildwachsend 
in Ländern auftritt, in denen gar kein land-
wirtschaftlicher Anbau von GV -Raps statt-
findet (Sohn et al. 2021 ). Zu diesen Ländern  
gehört neben Japan ( Katsuta et al. 2015 ) 
und Argentinien ( Pandolfo et al. 2018 ) auch 
die Schweiz ( Schönenberger & D’Andrea 
2012, Hecht et al. 2014, Schulze et al. 

2014/201 5). 
 
 
 

 
 
Raps verwildert gerne: Gentechraps verbrei-
tet sich schnell – etwa neben Bahnrouten.  

 
 
 
 
 

 
 
Tabelle 8: Empfehlungen von Anbaupausen nach dem Anbau von Gentechraps  
 

 

Gremium  

Pause vor her-
kömmliche m 

Raps  

Pause vor  

Bioraps  

Dänische Arbeitsgruppe für Koexistenz a 8 Jahre  10 Jahre  

Finnische Arbeitsgruppe für Koexistenz b 8 Jahre  10 Jahre  

Irische Arbeitsgruppe für Koexistenz c 4 Jahre  4 Jahre  

Niederländische Kommission für genetische Modifikation d 10 Jahre  10 Jahre  

Forschungsinstitut für biologischen Landbau e --- 15 Jahre  

a: Tolstrup et al. (2003); b: Heinonen et al. (2005); c: McGill et al. (2005); d: COGEM (2004),  

e: Nowack et al. (2005)  
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4.5 Imkerei  

Rund 16 500 Imker :innen gibt es in der 
Schweiz ( Charrière & Würgler 2024 ). Sie de-
cken mit ihren Bienenvölkern nicht nur ei-
nen Drittel der Inlandnachfrage nach Ho-
nig ab, sondern stellen mit ihnen auch die 
Bestäubung wichtiger Kulturpflanzen der 
Schweiz sicher. Vor allem bei Obst, Beeren 
und einigen Ackerkulturen wie Raps und 
So nnenblumen sorgen Honigbienen für 
hohe Erträge und gute Qualität bei den 
Ernten. Gemeinsam mit wilden Bestäu-
bern erbringen sie dabei eine jährliche Be-
stäubungsleistung im Wert von 205 bis 
479 Millionen Franken ( Sutter et al. 201 7). 
 
4.5.1 Bienen machen keinen   
Unterschied: GV -Pollen im Honig  
Wer heute als Imker :innen in der Schweiz 
gentechfreien Honig herstellen will, muss 
sich dank des Moratoriums keine Sorgen 
um Einträge von GV -Pollen machen. Das 
wird sich jedoch grundlegend ändern, so-
bald das Anbauverbot endet Gentech-
pflanzen auf die hiesigen Felder kommen. 
Bienen unterscheiden nicht zwischen 
gentechfreien Kulturen und Gentech-
pflanzen . So  werden Nektar und Pollen 
von GV-Trachtpflanzen auch in den Stö-
cken der Imkereien landen, die eigent-
lich gentechnikfrei produzieren wollen.  
Die einzig mögliche Strategie, GV -Einträge 
zu vermeiden, ist die räumliche Trennung. 
Doch die weiten Flugdistanzen der Bienen 
dürften es in der Praxis schwierig machen, 
Bienenstöcke und Felder mit GV -Pflanzen 
immer ausreichend voneinander zu tren-
nen. Zwisc hen einem und drei Kilometern 
fliegen Bienen im Schnitt und je nach 
Trachtangebot, Witterung und lokalen 
Landschaftsstrukturen können es auch bis 
zu 10 Kilometer sein ( Moosbeckhofer 2005, 

Beekman et al. 2004, Steffan -Dewenter & Kuhn 
2003, Malone 2002, Beek man & Ratnieks 

2000 ).  
Auch die begrenzten Handlungsspiel-
räume der Beteiligten erschweren die 
Koexistenz von GV -Trachtpflanzen und 
gentechnikfreier Imkerei. 

Wanderimkereien können ihre Stöcke 
zwar umstellen, müssten dafür aber alter-
native Standorte finden, in deren Umge-
bung keine GV -Pflanzen wachsen. Imkerei-
betrieben mit ortfesten Stöcken wiederum 
fehlt die Option zu Umsiedlung. Bleiben 
die Landwirtschaftsbetr iebe, die GV -Pflan-
zen anbauen wollen. Sie müssten Felder 
zur Verfügung haben, die weit genug von 
Bienenstöcken entfernt si nd. 
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4.5.2 GV -Pollen versus Natürlichkeit und 
Reinheit  
Wie das schwierige Nebeneinander von 
GV-Pflanzenanbau und gentechnikfreier 
Imkerei zu gestalten ist, bleibt eine of-
fene Frage.  In seinen bisherigen Vorschlä-
gen zur Regelung der Koexistenz ging der 
Bund sehr zurückhaltend mit dem Thema 
um. In den Vernehmlassungen gab es 
deshalb auch Kritik.  Die EKAH zum Bei-
spiel schrieb 2013: «In der Vorlage nicht 
thematisiert und ungeklärt ist die auch in 
der Öffentlichkeit diskutierte Frage, wie 
bei einer Koexistenz von Anbau  mit und 
ohne Gentechnik  die GVO-freie Honigpro-
duktion überhaupt noch gewährleistet 
werden kann.» Sie forderte deshalb, dass 
der Bund das Thema mindestens aus 
Transparenzgründen anspricht ( EKAH 

2013 ). 
Wer trägt die Verantwortung?   
Anzusprechen bleibt vor allem die Frage, 
wer die Verantwortung für die räumliche 
Trennung zu übernehmen hat. Sollen es 
die Imker :innen sein, die gentechfrei pro-
duzieren wollen?  
Auf den ersten Blick mag die Antwort ja 
lauten. Pollen gilt rechtlich nicht als Zutat, 
sondern als natürlicher Bestandteil des 
Honigs . Da sein  Anteil im Honig  weit unter 
0,9 Prozent liegt,  fällt GV-Pollen-haltiger 
Honig  nie unter die GVO -Kennzeichnung s-
pflicht . Wirtschaftliche Einbu ss en sind 
deshalb auch keine  zu erwarten . Darum 
ein ja auf den ersten Blick.  
Doch ein zweiter Blick zeigt, dass die Situ-
ation komplexer ist. So gewinnen Im-
ker:innen neben Honig noch weitere Pro-
dukte wie Wachs, Pollen, Propolis und Ge-
lée Royale. Vor allem bei Pollen, die als 
Nahrungsergänzung in den Verkauf kom-
men, können jedoch Einträge von GV -Pol-
len zur GVO -Kennzeichnung führen.  Des-
halb eher ein nein: Auch hier soll das Ver-
ursacherprinzip gelten : Wirtschaftliche 
Einbussen wegen Verunreinigungen mit 
GV-Pollen im Honig sind zwar relativ un-
problematisch, doch bei anderen Imke-
reiprodukten ist das nicht der Fall.  

Auch Imker :innen, die ihren Honig in Bio 
Suisse -Qualität anbieten, könnten Einbu s-
sen erleiden. Denn Voraussetzung für das 
Bio Suisse -Label ist, dass sich im Umkreis 
von 10 Kilometern der Bienenstöcke keine 
GVO-Flächen befinden ( Bio Suisse 2024 ). 
Zudem ist zu berücksichtigen, dass die 
Nachfrage nach inländischem Honig we-
gen der GV -Pollen abnehmen könnte, 
wenn Konsument :innen ausländischen Ho-
nig in «Ohne-GVO»-Qualität bevorzugen. 
Zu beachten ist auch die Stimmung der 
Imker :innen in der Schweiz. Ihr Honig ge-
niess t heute gro ss es Vertrauen. Doch was 
ist, wenn das Image der Natürlichkeit und 
Reinheit in Koexistenzsituationen Schaden 
nimmt? Und: Könnte die Motivation zur 
Bienenhaltung leiden, weil Imker :innen 
nicht wollen, dass ihre Bienen GVO -Pollen 
auf Biofelder tragen? Die Fragen müsste 
der Bund nicht allein aus Transparenzgrün-
den, sondern auch wegen der wichtigen 
Bestäubungsleistung der Bienen anspre-
chen. Denn was wäre, wenn Imker :innen 
aus einer Region fernblieben oder ihre Be-
triebe ganz aufgäbe n? 
 
4.6 Koexistenz an der Grenze – Wenn 

Pollen ins Ausland fliegen  
Bisher spielt die Koexistenz an der Grenze 
zum benachbarten Ausland keine Rolle; 
weder in der Schweiz noch in ihren Nach-
barländern findet ein Anbau von GV -Pflan-
zen statt.  
Doch die geplanten Lockerungen für Sor-
ten aus neuen Gentechnikverfahren könn-
ten auch in Grenzgebieten zu einem Ne-
beneinander von  Anbau mit und ohne 
Gentechnik  Pollen machen keinen Halt an 
Landesgrenzen und der Saatguthandel, 
die Bewirtschaftung von Pachtland im 
Nachbarland und die gemeinsame Nut-
zung von Maschinen und Anlagen tragen 
zur grenzüberschreitenden Verbreitung 
von Samen . Vom Verunreinigungsrisiko 
betroffen wären deshalb  vor allem die 
Grenzregionen, in denen naturräumliche  
Barrieren zum Ausland fehlen und reger 
landwirtschaftlicher Austausch stattfin-
det.  In der Schweiz sind das die Ajoie 



 

(JU), der Klettgau (SH) die Champagne 
(GE)  sowie in etwas geringerem Ausma ss  
das Rheintal (SG) und das Chablais (VS)  
(siehe Abbildung 1 , Schlatter & Oehen 

2005 ). 
 

Abbildung 1: Regionen, in denen naturräumli-
che Barrieren zu Felden im Ausland fehlen 
und deshalb das Risiko für GVO -Verunreini-
gungen erhöht wäre (nach Schlatter & Oehen 
2005 ). Bild: Google Gemini  

 
4.6.1 Erinnerung an Bund  
Noch ist die grenzüberschreitende 
Koexistenz weitgehend unreguliertes 
Terrain. Für eine Klärung ist der Bund zu-
ständig.   
Leicht wird die Aufgabe kaum zu lösen 
sein. Da die Koexistenz in der EU und im 
EWR auf Ebene der Mitgliedstaaten regu-
liert ist, wird die Schweiz jeweils einzeln 
mit Italien, Frankreich, Österreich, 
Deutschland und Liechtenstein für grenz-
übergreifende Verei nbarungen sorgen 
müssen. Dabei werden auch Sonderfälle 
zu behandeln sein.  
Einer davon ist der Anbau von GV -Sorten, 
die im Nachbarland weder für den Anbau 
noch für den Lebensmittelgebrauch zuge-
lassen sind. Da für Verunreinigungen mit 
nicht bewilligten GVO strenge Grenzwerte 
gelten – in der EU eine Nulltoleranz bei 
Saatgut und Lebensmitteln, in der Schweiz 
Nulltoleranz bei Saatgut und eine 0,5 -Pro-
zent-Toleranz bei Lebensmitteln – wären 
strengere Ma ss nahmen erforderlich als 
bei der innerstaatlichen Koexistenz.  
Ein weiterer Sonderfall liegt im Kanton Zü-
rich. Dort sind mit Varietas und Sativa 
zwei Firmen direkt an der Grenze zu 

Deutschland tätig, die Saatgut für den Bio-
landbau züchten und vermehren. Als Ende 
der 2000er Jahre der Anbau von GV -Mais 
in Baden -Württemberg zur Diskussion 
stand, forderte das Zürcher Kantonsparla-
ment in einer Motion den Regierungsrat 
auf, Schutzma ss nahmen für die grenznahe 
gentechnikfreie Saatgutproduktion zu prü-
fen. Seither erinnert der Kanton Zürich 
den Bund regelmä ss ig daran, rechtzeiti g 
Koexistenz vereinbarungen mit den zustän-
digen Stellen im benachbarten Ausland zu 
treffen und dabei auch besondere Konstel-
lationen wie die Zürcher Saatgutzucht zu 
berücksichtigen ( Regierungsrat Zürich 

2011/2013/2025 ). 
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